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Vorwort
 
In Deutschland arbeiten rund 7,5 Millionen Menschen in einem Mini-
job – zwei Drittel davon sind Frauen.

Ein Minijob scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit, Beruf 
und Familienarbeit zu vereinbaren und die Haushaltskasse aufzubes-
sern. Allerdings erweisen sich solche Arbeitsverhältnisse häufig als 
Sackgasse. Allzu oft bleiben die Beschäftigten über Jahre im Minijob –
obwohl sich viele Minijobberinnen eine sozialversicherungspflichtige
Anstellung wünschen.

Das hat Folgen: Als Minijobberin erreichen Sie keine vollen Sozialver-
sicherungsansprüche, d. h. Sie haben zum Beispiel keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld oder Kinderkrankengeld. Eine 
adäquate Bezahlung, berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
oder eine eigenständige Existenzsicherung sind über einen Minijob 
auf Dauer nicht möglich. Altersarmut droht, wenn Sie über einen län-
geren Zeitraum nur einen Minijob ausüben. Für 10 Jahre Arbeit im 
Minijob bei 520 EUR erhalten Sie weniger als 45 EUR Rente im Monat. 

Was viele nicht wissen: Als Minijobberin haben Sie grundsätzlich die 
gleichen Rechte wie andere Beschäftigte. Sie haben zum Beispiel An-
spruch auf bezahlten Erholungsurlaub, Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall oder Kündigungsschutz. In ganz Deutschland gilt außerdem 
ein gesetzlicher Mindestlohn. Dieser beträgt zurzeit 12,00 EUR. Aus-
drücklich muss der Mindestlohn auch den Beschäftigten im Minijob 
gezahlt werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen.

Übrigens: Unternehmen tragen für einen Minijob in der Regel eine 
höhere Abgabenlast als für einen „normalen“ Arbeitsplatz. Kostener-
sparnisse haben manche Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber nur dadurch, 
dass sie Ihnen Leistungen wie z. B. bezahlten Urlaub oder Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall nicht gewähren, also rechtswidrig handeln.
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Für wen eignet sich also ein Minijob? Für Studierende, Rentnerinnen 
und Rentner kann ein Minijob durchaus sinnvoll sein. In vielen Situati-
onen jedoch stellt ein Minijob keine optimale Wahl dar, insbesondere 
dann nicht, wenn keine anderen Einkommensquellen zur Verfügung 
stehen.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie über das Thema  
Minijob informieren und auf Ihre Rechte aufmerksam machen. Wich-
tige Adressen für weitergehende Informationen und Beratung finden
Sie ebenfalls in dieser Broschüre. Hier finden Sie auch Anlaufstellen, 
die beim Umstieg/(Wieder-)Einstieg in eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung unterstützen.

Die Beraterinnen der Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Süd-
licher Oberrhein und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
aus den Regionen Freiburg, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmen-
dingen wollen Sie ermutigen, Ihre Rechte im Minijob wahrzunehmen 
und auf Ihre berechtigten Ansprüche gegenüber Ihrer Arbeitgeberin/
Ihrem Arbeitgeber nicht zu verzichten. Außerdem möchten wir Sie 
bestärken, eine existenzsichernde Tätigkeit nicht aus den Augen zu 
verlieren und über andere berufliche Perspektiven nachzudenken.
Wir unterstützen Sie gerne dabei!

Die Herausgeberinnen
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Auch für Sie gilt das Arbeitsrecht!

Teil zeit be schäf tig te dür fen ge gen ü ber Voll zeitbe schäf tig ten nicht 
be nach tei ligt wer den, das ist ganz klar ge setz lich fest ge legt: Nach 
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (s. Anhang) darf die Arbeit-
geberin/ der Ar beit ge ber Teil zeit be schäf tig te nicht we gen der 
Teil zeit ar beit ge gen ü ber Voll zeit be schäf tig ten un ter schied lich 
behandeln, es sei denn, dass sach li che Grün de ei ne unterschied li-
che Be hand lung recht fer ti gen. Das Vor lie gen ei nes ge ring fü gi gen 
Be schäf ti gungs ver hält nis ses (Minijob) ist kein sach li cher Grund, 
so dass al le ar beits recht li chen Re ge lun gen und Vor schrif ten auch 
hier an zu wen den sind. Da in Minijobs über wie gend Frau en ar-
bei ten, se hen die Gerich te in ei ner Be nach tei li gung die ser Ar beit-
nehmerinnen häufig auch einemittelbare Diskriminierung von
Frau en, die gesetzlich ver bo ten ist.

Die fol gen den Sei ten sol len Sie über die wichtigsten Rege lungen 
des Steuerrechts und aus dem Bereich der Sozial versicherung 
sowie vie le Rech te in for mie ren, von denen Sie viel leicht glau ben, 
dass sie Ih nen nicht zustehen: 

  Arbeitsvertrag

  gesetzlicher Mindestlohn

   tariflicheBezahlung

   Feiertagsvergütung

   Erholungsurlaub
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  Urlaubs-, Weihnachtsgeld

   Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

   Kündigungsschutz

   gesetzliche Unfallversicherung

   Rentenversicherung

   Riesterförderung

   Insolvenzgeld

   Mutterschaftsgeld

Ihrer Ar beit ge be rin bzw. Ihrem Ar beit ge ber sind die se Rech te 
häufignichtbekannt,vorallem,wennSieineinemKleinbetrieb
tä tig sind. Dann soll ten Sie die se Bro schü re an die Be triebs lei tung 
wei ter ge ben.

Bitte beachten Sie: 
Diese Broschüre enthält allgemeine  
wichtige Informationen. Insbesondere  
für Rentnerinnen und Rentner gelten  
sehr spezielle Hinzuverdienstregeln.  
Eine auf Ihre persönlichen Fragen zu- 
geschnittene Beratung erhalten Sie z. B. 
beim Finanzamt, Steuerberatungsbüro,  
bei der Krankenkasse oder der Arbeits-
agentur. 
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Wann ist Ihr Job ein Minijob?

Als „geringfügig beschäftigt“ gelten Sie nach dem Sozialgesetzbuch,

 1.  wenn Sie nicht mehr als 520 EUR im Monat verdienen.1  
 
 2.  wenn die Beschäftigung innerhalb eines Jahres auf  
  längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist.  
  Auf diese sogenannte „kurzfristige Beschäftigung“ wird 
  in dieser Broschüre nur am Rande eingegangen. Es gibt 
  dazu sehr viele spezielle Regelungen.
 

Mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Punkt 1 werden zu-
sammengerechnet. Wenn damit die 520-Euro-Grenze überschrit-
ten wird, entfallen die Sonderregelungen nach dem 520-Euro-Ge-
setz: Es handelt sich um „normale“ Beschäfti gungen mit voller 
Sozialversicherungspflicht.BiszueinemVerdienstvon2000EUR
müssen Sie selbst einen einge schränk   ten Sozialversicherungsbei-
trag, die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber den vollen Beitrag bezahlen.
 
Eine geringfügige Beschäftigung können Sie neben einem Haupt-
berufwahrnehmen,ohnedassVersicherungspflichtbesteht.Für
jede weitere geringfügige Beschäftigung neben dem Hauptjob 
besteht allerdings volle Renten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rungspflicht,auchwennSiemitmehrerenMinijobsdie520-Euro- 
Grenze nicht überschreiten. Nur von der Arbeitslosenversiche-
rung sind auch die weiteren Beschäftigungen ausgenommen.

Manche gemeinnützige Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber kom-
binieren auch die sogenannte „Übungsleiter- oder Ehrenamts-
pauschale“ (§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz) mit dem Minijob. 
Das ist zulässig. Achten Sie in diesem Fall unbedingt darauf, dass 
die Pauschale auf alle Jahresmonate verteilt wird. Lassen Sie sich 
ggf. beraten.

1Die Grenze von 520 Euro ändert sich in Zukunft immer, wenn der Mindestlohn höher wird.
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Warum Sie einen schriftlichen Arbeitsver-
trag abschließen sollten
 
DasNachweisgesetzverpflichtetdenArbeitgeber/dieArbeitgebe-
rin folgende Punkte schriftlich festzulegen und Ihnen zu Beginn 
der Beschäftigung zu geben:
 

  Na me und An schrift der Ver trags par teien
  Be ginn und ggf. Be fri stung
  Ar beits ort oder ein Hinweis auf wechselnde Arbeitsorte
  Be zeich nung der zu lei sten den Ar beit
  die Dauer einer Probezeit
  Hö he und Zu sam men set zung der Ver gü tung
  die ver ein bar te Ar beits zeit
  bei Arbeit auf Abruf die Mindeststunden, den Zeitrahmen  

 und wie lange vorher der Arbeitgeber die Arbeitszeit 
 mitteilen muss

  die Dau er des Er ho lungs ur laubs
  die Kün di gungs fri sten
  Fortbildungsmöglichkeiten
  sofern zugesagt, die betriebliche Altersversorgung
  die an zu wen den den Ta rif ver trä ge

Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin handelt ordnungswidrig, wenn 
diese Festlegungen nicht schriftlich ausgehändigt werden. Eine 
E-Mail reicht nicht.
 
Doch auch münd li che Arbeits ver trä ge sind gültig. Soll te es zu 
Mei nungs ver schieden hei ten zwi schen Ih nen und Ih rem Be trieb 
kom men, wel che Lei stun gen ver ein bart wa ren, müss ten Sie es 
be wei sen. Das ist na tür lich bei ei ner nur münd li chen Ver ein-
barung schwie ri ger oder sogar ganz unmög lich.

Verlangen Sie da her ei nen schrift li chen Arbeitsvertrag!2

Aber: Al le in die ser Bro schü re auf ge führ ten Rech te gel ten 
auch oh ne schrift li chen Ar beits ver trag.

2Einen Musterarbeitsvertrag erhalten Sie bei der Minijob-Zentrale (Adresse im Anhang).
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Sie haben Anspruch auf Tariflohn

Ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben An spruch auf an tei lig gleichen 
Lohn wie Voll zeit be schäf tig te. Wenn im Be trieb ge ne rell ein Ta rif-
ver trag an ge wandt wird oder ei ne Betriebs ver ein ba rung be steht, 
gel ten die Re ge lun gen auch für Sie. Dies be zieht sich so wohl auf 
Mo nats- als auch auf Wo chen- und Stun den löh ne. Bei ei ner Ta rif-
er hö hung ha ben Sie dann grund sätz lich auch An spruch dar auf. 
Wich tig kann es hier für sein, dass Sie be reits vor ab im Ar beits ver-
trag die Zahl der Ar beits stun den fest ge legt ha ben.
 
Stun den kür zun gen aus die sem Grun de müs sen Sie nicht hin neh-
men. Die se kön nen je doch dann sinn voll sein, wenn durch die 
Loh ner hö hung die Ge ring fü gig keits gren ze überschrit ten wird, 
d.h. wenn Sie mehr als 520 EUR im Mo nat ver die nen wür den und 
Sie die ses nicht wol len.

Ihr Anspruch auf Mindestlohn
 
Wenn in Ihrem Betrieb kein Tarifvertrag gilt, können Sie vom ge-
setzlichenMindestlohn profitieren. DerMindestlohn beträgt in
ganz Deutschland einheitlich 12,00 Euro pro Stunde für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist egal wie groß der Betrieb 
ist, in dem Sie arbeiten. Der Mindestlohn gilt auch für Minijobs 
und Beschäftigungen im Privathaushalt. Auch Rentnerinnen und 
Rentner sowie Studierende haben Anspruch auf den Mindestlohn. 

Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung, Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, manche Praktikantin-
nen/Praktikanten sowie Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Mo-
naten der Tätigkeit müssen keinen Mindestlohn erhalten.
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Noch ein wichtiger Hinweis: 
Der gesetzliche Mindestlohn ist eine  
Untergrenze, die nicht unterschritten  
werden darf. Wenn in Ihrem Betrieb  
ein für Sie günstigerer Tarifvertrag gilt 
oder andere Beschäftigte einen höhe- 
ren Stundenlohn bekommen, haben  
auch Sie Anspruch darauf!  

Damit die Einhaltung des Mindestlohns überprüfbar ist, müssen 
branchenunabhängig die Arbeitszeiten für alle geringfügig Be-
schäftigten nachvollziehbar aufgezeichnet werden. Nur für Be-
schäftigte im Privathaushalt entfällt dies. Zur Arbeitszeit gehören 
auch Vor- und Nachbereitungszeiten, zu denen Sie der Arbeitge-
ber/dieArbeitgeberinverpflichtet.SiedürfenimMinijobmaximal
43,33 Stunden im Monat arbeiten, sonst wird der Mindestlohn 
unterschritten.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihnen der Mindestlohn wirklich ge-
zahlt wird, machen Sie sich selbst Notizen! Ein kleines Heft, in 
dem Sie Datum, Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende hand-
schriftlich notieren, reicht aus. Auch eine App fürs Handy ist prak-
tisch, es gibt viele Angebote in den App Stores. 

An dieser Stelle können nicht alle Fragen zum Mindestlohn beant-
wortet werden. Es gibt sehr hilfreiche Internetseiten des Bundes-
arbeitsministeriums und des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zum Mindestlohn sowie eine Telefonhotline (Adressen im An-
hang). Zusätzlich können Sie dort auch Faltblätter und Broschü-
ren anfordern. 
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Wem nutzt ein allgemeinverbindlicher 
Tarifvertrag? 

Es ist be son ders gün stig für Sie, wenn Sie in ei nem Be trieb be-
schäf tigt sind, für den ein Tarifvertrag für „allgemein verbindlich“ 
erklärt worden ist. Dann gilt für Sie oder Ih ren Be trieb der Man tel-
ta rif ver trag, auch wenn Sie nicht Mit glied der Ge werk schaft sind 
oder der Be trieb nicht Mit glied des Ar beit ge ber ver ban des ist. 
 
Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag wirkt wie ein Ge setz. Al-
le Ar beit ge be rinnen bzw. Arbeitgeber sind dar an ge bun den und 
al le Be schäf tig ten kön nen sich dar auf be ru fen. Beim Bundesar-
beitsministerium kön nen Sie Aus kunft er hal ten, ob die ses auf 
denfürIhrenBetriebgeltendenTarifvertragzutrifft(Adressenim
Anhang). Beispiele für allgemeinverbindliche Tarifverträge: Ge-
bäudereinigung bundesweit, Friseurhandwerk und Gaststätten 
und Beherbergung in vielen Bundesländern. 
 
Außerdem gibt es Mindestlohn-Tarifverträge, die (jeweils befris-
tet)fürallgemeinverbindlicherklärtwurden.Dasbetrifftz.B.die
Pflegebranche,Leiharbeit,GebäudereinigungunddenWeiterbil-
dungsbereich. Sie müssen in diesen Branchen einen höheren als 
den gesetzlichen Mindestlohn für Ihre Arbeit erhalten.
 
Die Tarifvertragsparteien, also die Gewerkschaft oder der Arbeit-
geberverband, müssen Ihnen den Tarifvertrag gegen Kostener-
stattung (Kopiergebühr, Porto) aushändigen.
 
Wenn ein all ge mein ver bind li cher Ta rif ver trag für Sie Anwen dung 
findet,dürfenSienichtnurdiefürSiegünstigenRegelungenin
An spruch neh men, Sie sind auch an die Fri sten ge bun den, in-
ner halb de rer Sie Ih re Ansprüche an mel den müs sen. Die se sind 
in der Re gel sehr kurz (z. B. zwei Mo na te). Wenn Sie Ih re fäl li gen 
An sprü che nicht in ner halb die ser Frist beim Be trieb gel tend ge-
macht ha ben, sind die se ver fal len. 
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In je dem Fall gilt: In for mie ren Sie sich über Ih re Rech te beim Be-
triebs rat oder bei der für Sie zu stän di gen Gewerkschaft. Wenn 
Sie kein Ge werk schafts mit glied sind, kön nen Sie auch von der Ar-
beitgeberin/vom Ar beit ge ber Aus kunft ver lan gen.

Sie können tarifvertragliche Leistungen 
beanspruchen
 
Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz stehen Ihnen alle Leis-
tungen zu, die auch Vollzeitbeschäftigte in Ihrem Betrieb erhal-
ten. Das heißt, Sie ha ben An spruch auf Ur laubs- und Weih nachts-
geld, wenn der Ta rif ver trag die Zah lung von Ur laubsgeld bzw. 
Weihn achts geld vor sieht

oder

die Arbeitgeberin/der Ar beit ge ber frei wil lig Ur laubs- oder Weih-
n achts geld an Voll zeit be schäf tig te im Be trieb be zahlt.
 
In bei den Fäl len be steht An spruch auf an tei li ge Lei stung. Entspre-
chend ha ben Sie An spruch auf Zah lung von vermögens wirk sa-
men Lei stun gen durch den Be trieb.
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Ihnen steht Erholungsurlaub zu
 
Al le Be schäf tig ten ha ben ei nen ge setz li chen An spruch auf bezahl-
ten Er ho lungs ur laub. Wäh rend des Ur laubs ist das Entgelt wei ter-
zu zah len, das zu zah len wä re, wenn Sie arbei ten wür den.

Es gilt: Keine Lohn- und Gehaltsabzüge bei Urlaub.
 
Im Ta rif ver trag oder im Ar beits ver trag ist ge re gelt, wie lange der 
Ur laub dau ert, das sind heut zu ta ge meist fünf bis sechs Wo chen. 
Falls kein gül ti ger Ta rif ver trag be steht und auch im Ar beits ver trag 
nichts ge re gelt wur de, ha ben Sie nach dem Bun des ur laubs ge setz 
ei nen Min dest an spruch von 24 Werk tagen (Sams ta ge wer den al-
ler dings mit ge zählt). Das entspricht ei nem Jah res ur laub von vier 
Wo chen. Schwer be hinder ten ste hen in je dem Fall fünf zu sätz li che 
Ta ge zu. Re gelmä ßig be schäf ti gungs freie Werk ta ge wer den mit-
ge zählt.

Beispiel 1:

Ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen bei einer 5-Tage-Woche ergibt 
sechs Wochen Jahresurlaub.
Angenommen, Sie arbeiten drei Tage in der Woche, dann ha-
ben Sie Anspruch auf 3/5 des Jahresurlaubs, also 18 Urlaubstage 
(sechs Wochen Jahresurlaub), bei zwei Arbeitstagen pro Woche 
haben Sie nur Anspruch auf 2/5, also zwölf Arbeitstage, die auch 
sechs Wochen Jahresurlaub ergeben usw.
 
WennSiekeinentariflichenUrlaubsanspruchhaben,giltdasBun-
desurlaubsgesetz:

 



15

Beispiel 2:

Der Urlaubsanspruch von 24 Werktagen bei einer 6-Tage-Woche 
(egal ob in Ihrem Betrieb nur an fünf Tagen pro Woche gearbeitet 
wird) ergibt vier Wochen Jahresurlaub.
Bei drei Arbeitstagen in der Woche haben Sie Anspruch auf 3/6 
des Jahresurlaubs, also zwölf Urlaubstage (vier Wochen Jahres- 
urlaub), bei zwei Arbeitstagen pro Woche haben Sie Anspruch auf 
2/6, also acht Arbeitstage, die wiederum vier Wochen Jahresur-
laub ergeben.
 
Wenn Sie unregelmäßig viele Arbeitstage pro Woche arbeiten, 
muss ein Durchschnitt berechnet werden, der sich an der Urlaubs- 
höhe der Vollzeitbeschäftigten orientiert.

 
 Beispiel 3:

 Sie haben innerhalb eines Monats folgendermaßen gearbeitet:
 
       Woche 1             Woche 2     Woche 3    Woche 4

         5 Tage              –                     2 Tage       1 Tag

Das ergibt durchschnittlich 2 Arbeitstage pro Woche. Sie haben 
dann einen Urlaubsanspruch von 2/5 des Urlaubsanspruchs ei-
ner vollzeitbeschäftigten Kraft. Diese Urlaubstage dürfen Sie so 
einsetzen, dass Sie z. B. wenn nur das Bundesurlaubsgesetz (s. 
Beispiel 2) gilt, Sie auf 4 Wochen Jahresurlaub kommen.
 
Die Ur laubs dau er darf we gen Krank hei ten oder an de rer Fehl- 
zei ten, wie z. B. Mut ter schutz, nicht ge kürzt wer den (Ausnahme: 
Elternzeit). 
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Wenn Sie im Ur laub krank wer den, müs sen Sie ein ärztliches At-
test über die Ar beits un fä hig keit vor le gen. 
 
Auf den vol len Jah res ur laub ha ben Sie in der Re gel Anspruch, 
wenn Sie ei ne 6-mo na ti ge „War te zeit“ er füllt haben, es sei denn, 
der Ta rif ver trag sieht et was an de res vor. Wa ren Sie über ei nen 
kür ze ren Zei traum be schäf tigt, steht Ih nen an tei liger Ur laub zu. 
Endet Ihr Arbeitsverhältnis in der zweiten Jahreshälfte, haben Sie 
Anspruch auf den vollen Jahresurlaub (§ 5 Bundesurlaubsgesetz).

 
Ge hen Sie auf kei nen Fall oh ne die Zu stim mung der Arbeitge-
berin/des Arbeitgebers in Ur laub, denn dann müssen Sie mit 
ei ner frist lo sen Kün di gung rechnen.

Der Feiertag muss bezahlt werden
 
Auch ge ring fü gig Be schäf tig te ha ben An spruch auf Lohnfort zah-
lung an Feier ta gen (§ 2 Entgeltfortzahlungsgesetz, siehe An hang). 
Vor aus set zung ist, dass Sie an die sem Tag hät ten ar bei ten müs-
sen, wenn kein Feier tag ge we sen wä re. Den An spruch auf Be zah-
lung haben Sie auch, wenn die an fal len de Ar beit er satz wei se an 
ei nem an de ren Tag ge lei stet wird.

 
Beispiel:

 
 regelmäßige Arbeitstage: 
 

Donnerstag  - Freitag - Samstag
 

Wenn Donnerstag ein Feiertag ist und Sie stattdessen Mittwoch, 
Freitag und Samstag arbeiten, dann müssen Sie Lohn für alle vier 
Tage erhalten.
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Arbeit auf Abruf 
 
Arbeit auf Abruf (KapovAz = kapazitätsorientierte variable Arbeits- 
zeit)findetimAlltagrechthäufigstatt,z.B.imGaststättenbereich,
wenn Beschäftigte witterungs-/saisonabhängig eingesetzt wer-
den oder wenn unerwartete Arbeitsspitzen eintreten.
 
Die meisten Beschäftigten wissen nicht, dass in § 12 des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes Mindeststandards festgelegt sind, die in 
einem Arbeitsvertrag geregelt sein müssen. So muss die Verein-
barung eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen 
Arbeitszeit festlegen. Ist dies nicht der Fall, gilt eine Arbeitszeit 
von 20 Stunden als vereinbart. 
 
DasbedeutetinderPraxis,dassSieimmerdannnachträglichei-
nen Lohnanspruch über Ihre tatsächlich geleistete Arbeit hinaus 
haben, nämlich eine Aufstockung auf 20 Arbeitsstunden, wenn 
Sie weniger als 20 Stunden gearbeitet und einen den Stunden 
entsprechenden Lohn erhalten haben. 
 
Darüber hinaus gilt, dass die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung für mindestens drei Stunden in Anspruch neh-
men und damit bezahlen muss. Wurden Sie kürzere Zeit einge-
setzt, dann haben Sie trotzdem einen Zahlungsanspruch.
 
Der Arbeitseinsatz muss 4 Tage im Voraus angekündigt werden.
 
Von diesen gesetzlichen Regelungen kann allerdings durch Tarif-
vertrag abgewichen werden. Auf einen solchen Tarifvertrag kann 
imArbeitsvertragauchfürnichttariflichgebundeneParteienver-
wiesen werden. 
FürdiePraxisbedeutetdas:Wenn–wiesooft–nureinmündli-
cher Arbeitsvertrag vorliegt, gelten die gesetzlichen Mindeststan-
dards, d. h. Sie können nachträglich eine erhöhte Zahlung verlan-
gen, solange der Anspruch noch nicht verjährt oder der Anspruch 
bei Geltung eines Tarifvertrages verfallen ist.
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Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung bei 
Krankheit
 
Alle Beschäftigten haben das glei che Recht auf Ent gelt fort zahlung 
im Krankheits fall für sechs Wo chen, al so auch al le gering fü gig Be-
schäf tig ten (s. An hang).
 
Ih ren An spruch müs sen Sie gel tend ma chen, in dem Sie dem Be-
trieb un ver züg lich Ih re Ar beits un fä hig keit und de ren vor aussicht-
li che Dau er mit tei len. Dau ert die Arbeitsunfähigkeit län ger als 
dreiTage,müssenSiespätestensamdarauffolgendenArbeitstag
ei ne ärzt li che Be schei ni gung über das Be ste hen und die vor aus-
sicht li che Dau er der Ar beits un fä hig keit vor le gen. Der Be trieb ist 
allerdings da zu be rech tigt, die Vor la ge der ärzt li chen Beschei ni-
gung frü her zu ver lan gen. Die ärztliche Bescheinigung an den Ar-
beitgeber/die Arbeitgeberin erfolgt ab 2023 meist elektronisch.
Minijobbende in Privathaushalten erhalten aber weiter eine Be-
scheinigung auf Papier, die sie vorlegen müssen.
 
 EntgeltfortzahlungkönnenSieauchfürdenFalleinerKurzurme-
di zi ni schen Vor sor ge oder Re ha bi li ta tion beanspruchen, sofern 
die se ärzt lich ver ord net ist und statio när in ei ner ent sprechen-
den Kli nik oder Ein rich tung durch ge führt wird. Hier für müs sen 
Sie dem Be trieb den Zeit punkt und die Dau er der Kur mit tei len 
so wie ei ne ärztli che Be schei ni gung und die Be wil ligung durch 
den Sozi al lei stungs trä ger vor le gen.
 
Als Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber bekommen Sie im Regelfall 
80 % der Kosten für die Lohnfortzahlung aufgrund der gezahlten 
Umlage erstattet.
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Versicherungsschutz bei einem 
Arbeitsunfall 
 
Alle ge ring fü gi gen Be schäf ti gungs ver hält nis se unterliegen der ge-
setzlichenUnfallversicherungspflicht.Unfallversicherungsschutz
be steht auch für die im Privathaus halt be schäf tig ten Per so nen. 
Nur en ge Verwandte, die im Haus halt un ent gelt lich ar bei ten, sind 
grundsätzlich nicht ge setz lich un fall ver si chert. Ge nau e re In for-
ma tio nen er hal ten Sie hier:

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
 
Ha ben Sie al so bei der Ar beit oder auf dem Hin- oder Heimweg ei-
nen Un fall, be nach rich ti gen Sie den Be trieb und den zu stän di gen 
Un fall ver si che rungs trä ger. 
 
Die Bei trä ge zur ge setz li chen Un fall ver si che rung (Berufsgenos-
sen schaft) trägt al lei ne die Arbeit ge berin bzw. der Arbeit ge ber.
 

 

Wichtig: 
Sie sind auch dann über die Be rufs ge-
nos senschaft (= Trä ger der ge setz li chen 
Un fall ver si che rung) ab ge si chert, wenn 
kei ne Bei trä ge für Sie ab ge führt wur den. 
Bei Schwarzarbeit muss die Arbeitgeberin 
bzw. der Arbeitgeber der Berufsgenos- 
senschaft die Kosten für einen Arbeits- 
unfall erstatten (§ 110 Abs. 1a SGB VII).
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Lohnfortzahlung wenn Ihr Kind krank wird
 
Da Sie in der Re gel nicht selbst Mit glied ei ner Krankenkasse sein 
wer den, ha ben Sie in die sem Fall auch kei nen An spruch auf 
Kinderkran ken geld. Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber muss 
Sie je doch un ter Fort zah lung des Ar beits ent gelts „für ei ne verhält-
nis mä ßig nicht er heb li che Zeit“ von der Ar beit freistel len, wenn 
Sie Ihr Kind un ter zwölf Jah ren we gen einer Er kran kung be treu en 
müs sen. Das ergibt sich aus § 616 BGB. In ei nem Ur teil des Bun-
des ar beits ge richts (5 AZR 392/78) wird von einem Zei traum von 
fünf Arbeits ta gen pro Jahr ausgegangen. Las sen Sie sich von der 
Kinder ärz tin bzw. dem Kinder arzt ei ne Be schei ni gung darüber 
aus stel len, dass Ihr Kind we gen ei ner Er krankung be treut wer den 
muss, und geben Sie die se im Be trieb ab.

Ihr Recht bei einer Schwangerschaft
 
Auch als ge ring fü gig Be schäf tig te ste hen Sie un ter dem Schutz 
des Mut ter schutz ge set zes, in  dem zwin gen de Schutz vor schriften 
für Mut ter und Kind fest ge legt sind. Es wür de den Rah men die ser 
Bro schü re spren gen, auf Fra gen des Mut terschut zes ver tieft ein-
zu ge hen, nur so viel:

 Sie ge nie ßen ei nen be son de ren Kün di gungs schutz.
 Wer den de Müt ter dür fen nicht mit schwe ren kör per li chen  

 Ar bei ten und Tä tig kei ten be schäf tigt wer den, bei denen
 sie schäd li chen Ein wir kun gen aus ge setzt sind oder die 
 bestimm te kör per li che Be la stun gen ver ur sa chen.

 Es gibt Schutz fri sten vor und nach der Ent bin dung.
 Sie ha ben An spruch auf Mut ter schafts geld.
 Sie ha ben An spruch auf Elterngeld und Elternzeit.

Falls für Sie ein Beschäftigungsverbot während der Schwanger-
schaft ausgesprochen wurde, erhalten Sie „Mutterschutzlohn“ in 
der Regel in Höhe Ihres Nettoverdienstes. Die Arbeitgeberin/der 
Arbeitgeber bekommt diesen übrigens von der Minijob-Zentrale 
erstattet. 
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Sind Sie nicht selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse (z. B. 
über den Ehemann familienversichert oder privat krankenversi-
chert) und entfällt Ihnen wegen der Schutzfristen Ihr Arbeitsent-
gelt aus einer geringfügigen Beschäftigung, steht Ihnen dennoch 
ein Mutterschaftsgeld in Höhe von insgesamt höchstens 210 Euro 
zu. Um dieses Mutterschaftsgeld zu erhalten, müssen Sie einen 
Antrag stellen. Die entsprechenden Unterlagen – Antragsformu-
larundBescheinigungübereineBeschäftigung–findensie im
Internet unter www.bundesamtsozialesicherung.de. Senden Sie 
diese Unterlagen und ein Zeugnis über den voraussichtlichen Ent- 
bindungstermin – wenn Ihr Antrag vor der Geburt gestellt wird 
– oder andernfalls eine vom Standesamt ausgestellte Geburts-
bescheinigung Ihres Kindes an das Bundesamt für Soziale Siche-
rung (siehe Adresse unter „Mutterschaftsgeld für Minijobberin-
nen“, Seite 45). 
Der Antrag kann auch unter www.bundesamtsozialesicherung.de 
online gestellt werden.

ACHTUNG! Sind Sie während der Elternzeit geringfügig beschäf-
tigt und sind Sie weiter ein eigenständiges Mitglied in einer 
gesetzlichen Krankenkasse und nicht in der Familienversiche-
rung versichert, dann erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse Ihren 
durchschnittlichen kalendertäglichen Nettoverdienst als Mutter-
schaftsgeld während der gesamten Mutterschutzzeit und, wenn 
Sie mehr als 390 EUR verdienen, noch einen Zuschuss des Arbeit-
gebers/der Arbeitgeberin zum Mutterschaftsgeld. 
 
Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (10 AZR 552/91) darf 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld wegen Abwesenheit aufgrund des 
Mutterschutzes nicht gekürzt werden. Einer Angestellten wurden 
diese Leistungen zugesprochen, obwohl sie in dem entsprechen-
den Jahr wegen Krankheit, Mutterschutz und Erziehungsurlaub 
(heute entspricht dies der Elternzeit) lediglich an vier Tagen ge-
arbeitet hatte. Anders lautende tarifvertragliche Regelungen sind 
aber zulässig.
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Ihr Recht bei Kündigung
 
Das Kün di gungs schutz ge setz gilt für al le Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Be trieb, al so auch für Sie. Voraussetzung ist al-
ler dings, dass Sie min de stens sechs Mo nate bei Ih rer Ar beit ge-
berin bzw. bei Ih rem Ar beit ge be r beschäf tigt sind und dass der 
Be trieb mehr als zehn Beschäftig te hat. Teil zeit kräf te wer den bei 
der Er mitt lung der Beschäftigtenzahl nur mit abgestuften Antei-
len mitgerechnet. Wenn Sie vor dem 31.12.2003 eingestellt wur-
den, gilt das Kündigungsschutzgesetz für Sie bereits, wenn der 
Betrieb mehr als fünf Beschäftigte hat.
 
Kündigungsfristen gelten auch unabhängig vom Kündigungs-
schutzgesetz: Für alle Beschäftigten gel ten die glei chen gesetz-
li chen Kün di gungs fri sten. Es kann grund sätz lich mit einer vier-
wö chi gen Frist zum 15. oder Letz ten ei nes Ka len dermo nats 
ge kün digt wer den, län ge re Kün di gungs fri sten gel ten für die Ar-
beitgeberin/ den Arbeitgeber nach ei ner mehr als zwei jäh ri gen 
Be triebs zu ge hö rig keit. Die se er höhen sich nach zwei Jah ren auf 
einen Mo nat, nach fünf Jahren auf zwei Mo na te je weils zum Mo-
nat sen de. Soll ten Sie noch län ger be schäf tigt sein, er kun di gen Sie 
sich nach den dann gül ti gen Kün di gungs fri sten. 
In der Pro be zeit kann ein Ar beits ver trag ge ne rell mit 14-Ta ge-
Frist ge kün digt wer den.
 
Soll ten Sie in ei nem Klein be trieb be schäf tigt sein, der we ni ger 
als 20 Ar beit neh me rinnen/Arbeitnehmer hat (Aus zu bil den de 
wer den hier bei nicht ge zählt, Teilzeitbeschäftigte in abgestuften 
Anteilen), dann kann die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber durch 
Einzelvertrag mit Ihnen eine kürzere Kündigungsfrist vereinba-
ren. Vier Wochen dürfen dabei aber nicht unterschritten werden. 
Ebenfalls durch ausdrück lichen Vertrag kann mit vorübergehend 
(bis zu drei Monaten) beschäftigten Aushilfskräften eine kürzere 
Kündigungsfrist vereinbart werden.
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In Tarifverträgen können andere Fristen festgelegt sein, die dann 
vorrangig gelten.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Mündliche Kündi-
gungen oder Kündigungen per E-Mail sind unwirksam.
 
Be son de ren Kün di gungs schutz ha ben Sie, wenn Sie schwan ger 
oder schwer be hin dert sind. Die Ar beit ge berin bzw. der Ar beitge be r 
darf Ih nen dann nur mit Zu stim mung der zuständigen Aufsichts-
behörde, d. h. des Gewerbeaufsichtsamtes oder des staatlichen 
Arbeitsschutzamtes (bei Schwangerschaft) bzw. des Integra- 
tionsamtes (bei Schwerbehinderung) kün di gen. Die Adressen 
findenSieimAnhang.
 
Sie soll ten bei ei ner Kün di gung un ver züg lich fach li chen Rat ein-
ho len und ggf. in ner halb von 3 Wochen Kla ge beim Ar beits ge richt 
ein rei chen. Sie brau chen da für kei ne an walt li che Ver tre tung. 
Wenn Sie nicht wis sen, wie Sie die Kla ge for mu lie ren müs sen, hilft 
Ih nen die Rechts an trags stel le beim Ar beits ge richt ko sten los. Soll-
ten Sie sich an walt lich ver tre ten las sen, müs sen Sie die se Ko sten 
selbst tra gen, auch wenn Sie den Pro zess ge win nen.
 
Be fri ste te Ar beits ver hält nis se lau fen mit Frist ab lauf aus. Sie müs-
sen nicht ge kün digt wer den. Un ter be stimm ten Vor aus set zun gen 
kann ei ne mehr ma li ge Be fri stung auch un wirk sam sein. Dies wä-
re für Sie be son ders im Fall ei ner Schwan ger schaft wich tig.
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... durch Sie selbst
 
Sie kön nen je der zeit oh ne An ga be von Grün den kün di gen, aber 
auchSiesindzurEinhaltungderKündigungsfristenverpflichtet,
daSiesichsonstmöglicherweiseschadenersatzpflichtigmachen.
Frist los kön nen Sie nur kün di gen, wenn ein „wich ti ger“ Grund 
vor liegt. Vor die sem Schritt soll ten Sie un be dingt recht li chen Rat 
ein ho len. 

Be son de re Kündigungsmöglichkei ten be ste hen wäh rend der 
Schwangerschaft, der Schutz frist nach der Geburt und wäh rend 
der Elternzeit.

Steuern und Beiträge im Minijob
 
Die Beschäftigten müssen in der Regel weder Steuern noch So-
zialabgaben auf eine Beschäftigung bis zu 520 EUR zahlen. Die 
Arbeitgeberin bzw. der Arbeit ge be r zahlt in den meisten Fällen 
eine Pauschale von 31,38 % (Stand Januar 2023) des Arbeitslohns. 
Für Privathaushalte gelten andere Abgaben (s. S. 31).
 
Davon gehen 15 % an die Renten- und in der Regel 13 % an die 
Krankenversicherung. Dazu kommen 1,38 % als Umlage zum Aus-
gleich von Arbeitgeberaufwendungen für Krankheit und Mutter-
schaft bzw. den Anspruch der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers 
auf Insolvenzgeld. Hinzu kommt ein individueller Beitrag zur Un-
fallversicherung. Näheres dazu in den folgenden Kapiteln. 
 
Die pauschalen Abgaben zur Sozialversicherung muss allein 
die Arbeitgeberin bzw. der Arbeit ge be r bezahlen.



25

Wenn diese Pauschalen abgeführt werden, fallen noch 2 % Steu-
ern, incl. Solidaritätsbeitrag und Kirchensteuer an. Steuern kön-
nen aber immer auch nach der Lohnsteuerkarte sowie einem 
anderen pauschalen Verfahren erhoben werden, wenn z. B. auf-
grund der Zusammenlegung mehrerer geringfügiger Beschäfti-
gungen kein pauschaler Beitrag zur Rentenversicherung gezahlt 
wird.SolltediesaufSiezutreffen,lassenSiesichvomFinanzamt
beraten, welches die für Sie günstigste Lösung wäre.
 
Die Steuern, also auch die pauschale Lohnsteuer kann die Arbeit-
geberin bzw. der Arbeitgeber Ihnen vom Lohn abziehen. 
 
Bei einer kurzfristigen Beschäftigung, die nicht länger als drei Mo-
nate bzw. 70 Arbeitstage im Jahr dauern darf, fallen keine pau-
schalen Sozialabgaben an. Die Einkünfte müssen aber über die 
Lohnsteuerkarte oder pauschal mit 25 % + Solidaritätszuschlag + 
Kirchensteuer versteuert werden.

Sie sind rentenversichert
 
Wenn Sie Ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 01.01.20133 auf-
genommen haben, sind Sie in der Regel voll in der Rentenver-
sicherung versichert. 15 % Ihres Verdienstes zahlt die Arbeitge-
berin/der Arbeitgeber, Sie selbst müssen 3,6 % bezahlen (Stand 
2022).IhnenwerdenzwölfPflichtbeitragsmonateproJahraufdie
Wartezeit angerechnet, Sie sind bei Erwerbs- und Berufsunfähig-
keit abgesichert, können eine medizinische Rehabilitation („Kur“) 
beantragen und Riester-Förderung für die private Vorsorge erhal-
ten.

3 Für Beschäftigungsverhältnisse, die vor 2013 aufgenommen wurden, gelten andere Regelungen. Doch auch 
hier ist die volle Rentenversicherung möglich. Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber muss Sie dazu informieren 
oder erkundigen Sie sich bei der Minijob-Zentrale.
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Wenn Ihr monatlicher Verdienst unter 175 EUR liegt, müssen Sie 
zusätzlichdieDifferenzzwischendemArbeitgeberanteilunddem
Mindestbeitrag (32,55 EUR, Stand 2023) entrichten, es sei denn, 
Sie sind aus einer anderen Beschäftigung oder Tätigkeit heraus 
pflichtversichert.
 
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze sind Sie versicherungsfrei, 
die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber zahlt dann nur den pauschalen 
Beitrag zur Rentenversicherung, durch den sich Ihre Rente nicht 
mehr erhöht.
 
Wenn Sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und 
einenMinijobaufnehmen,sindsierentenversicherungspflichtig
und können Sie mit dem Minijob Ihre Rente noch geringfügig er-
höhen.
 
SiekönnensichvonderVersicherungspflichtbefreienlassen.Da-
mit verzichten Sie aber auf viele Vorteile der Rentenversicherung. 
Sie müssen dann die 3,6 % Abzug vom Lohn nicht bezahlen. 
 
Ob sich die Rentenversicherung im Minijob für Sie lohnt, kann im 
Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Bevor Sie auf die volle Ren-
tenversicherung verzichten, lassen Sie sich vom Versicherungs-
amt, von den Versichertenältesten oder anderen Stellen beraten 
(Adressen im Anhang), denn ein Wechsel ist im gleichen Job 
nicht mehr möglich.
 
Wenn Sie ein oder mehrere Kinder unter zehn Jahren haben, 
zahlt sich der volle Rentenversicherungsbeitrag besonders aus: 
Ihre selbst erworbene Rentenanwartschaft wird noch einmal um 
50%aufgestockt. (Maximum:100%desDurchschnittseinkom-
mens. Diesen Wert können Sie allerdings mit einer geringfügigen 
Beschäftigung nicht erreichen.)
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Ihr Anspruch auf Riester-Förderung
 
Wer „riestert“, hat Anspruch auf staatliche Förderung. Die Spare-
rin/der Sparer erhält auf jeden Fall die Grundförderung in Höhe 
von 175 EUR sowie eine Kinderzulage für jedes Kind, für das man 
Kindergeld erhält, in Höhe von 300 EUR/Jahr. Ist das Kind vor dem 
01.01.2008 geboren, beträgt die Zulage 185 EUR.
 
Diese staatliche Förderung für Ihre private Rentenvorsorge kön-
nen Sie erhalten, wenn Sie

 versicherungspflichtigimMinijobbeschäftigtsind
 oderAngehörigepflegenunddadurchrentenversichert

 sind
 oder einen Ehegatten bzw. eine Ehegattin haben, der bzw.  

 die zum „förderfähigen Personenkreis“ gehört
 oder bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend oder arbeits- 

 los gemeldet sind
 oder arbeitslos gemeldet sind und Leistungen nach SGB II 

 (ALG II) nur deshalb nicht erhalten, weil Ihr Partner/Ihre
 Partnerin ein zu hohes Einkommen oder Vermögen hat.  
 Achten Sie in diesem Fall darauf, dass Sie sich alle drei  
 Monate bei der Arbeitsagentur melden und die Melde-
 nachweise aufbewahren.

 
Da Sie wegen Ihres geringen Verdienstes nur mit einer geringen 
staatlichen Rentenzahlung rechnen können, ist es für Sie umso 
wichtiger, zusätzlich privat vorzusorgen. Mit einem vergleichs-
weise geringen Eigenbeitrag können Sie die volle Förderung in 
Anspruch nehmen. Das lohnt sich besonders, wenn Sie Anspruch 
auf Kinderzulagen haben. 

Als geringfügig Beschäftigte müssen Sie nur einen Mindestbeitrag 
in Höhe von 60 EUR pro Jahr aufbringen. 
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Beispiel 1:

Frau A hat keine Kinder, sie ist geringfügig beschäftigt. Als Förde-
rung erhält sie für sich 175 EUR. Sie muss einen Mindestbeitrag 
von 60 EUR (pro Monat 5 EUR) bezahlen. Sie legt also 235 EUR an, 
von denen sie nur gut ein Viertel selbst bezahlen muss.
 

Beispiel 2:

Frau B ist geringfügig beschäftigt und hat drei Kinder, die alle vor 
2008 geboren wurden. Ihr Mindestbeitrag liegt bei 60 EUR. Zusätz-
lich erhält sie 175 EUR für sich und insgesamt 555 EUR für die Kin-
der. Sie spart also im Jahr insgesamt 790 EUR für ihre Altersvorsor-
ge. Weniger als ein Zehntel zahlt sie aus der eigenen Geldbörse. 
 

Beispiel 3:

Frau C ist geringfügig beschäftigt und hat zwei Kinder. Eines ist vor, 
eines ist nach 2008 geboren. Ihr Mindestbeitrag liegt bei 60 EUR im 
Jahr. Zusätzlich erhält sie 175 EUR für sich und insgesamt 485 EUR 
für die Kinder. Sie spart also im Jahr insgesamt 720 EUR für ihre 
Altersvorsorge. Nur ein Zwölftel muss sie selbst aufbringen.
 
Auf diese Förderung sollten Sie nicht verzichten! Falls Sie später 
einmal den Eigenbeitrag nicht aufbringen können, können Sie 
aussetzen, ohne den Vertrag zu kündigen.
 
Welches für Sie das günstigste Angebot ist, können Sie zum Bei-
spiel in der Zeitschrift „Finanztest“ der Stiftung Warentest (in den 
meisten Bibliothekslesesälen kostenlos einsehbar) nachlesen 
oder gegen eine geringe Gebühr bei der Verbraucherzentrale er-
fragen.
 
Leider können wir in dieser Broschüre nicht auf alle Regelungen 
zur Riester-Rente eingehen. Informationen erhalten Sie z. B. beim 
Finanzamt oder in den meisten Geldinstituten.



29

Beitrag ohne Gegenleistung in der 
Krankenversicherung
 
Wenn Sie bereits in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind (familienversicherte Hausfrauen, -männer, Schüle-
rinnen und Schüler, Studierende oder Rentnerinnen/Rentner, 
freiwillig Versicherte), muss die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber 
13 % Ihres Arbeitsentgelts an Ihre Krankenkasse abführen. Eine 
Gegenleistung erhalten Sie dafür nicht. Für Sie entstehen keine 
Ansprüche, da Sie ja bereits Krankenversicherungsschutz haben. 
Ein Anspruch auf Krankengeld oder Kinderkrankengeld entsteht 
ebenfalls nicht.
 
Wenn Sie privat krankenversichert sind (z. B. Beamtinnen/Beam-
te, Selbstständige), muss kein Krankenversicherungsbeitrag ent-
richtet werden.

Achtung: Der Verlust des Versicherungsschutzes droht
Haben Sie bisher nur wenig mehr als 450 Euro verdient? Ab dem 
01.01.2024sindSienurdanngesetzlichkranken-undpflegeversi-
chert, wenn Sie mehr als 520 Euro verdienen. Sprechen Sie Ihren 
Arbeitgeber darauf an!
 

Tipp: 
Wenn Sie Mitglied in einer privaten Kran-
kenversicherung oder freiwilliges Mitglied 
in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
sindundgernePflichtmitgliedineiner
gesetzlichen Krankenversicherung werden 
wollen, sollten Sie sich einen „Midijob“ 
(s. u.) suchen, es reichen 520,01 Euro Mo-
natsverdienst. Sie können dann mit einem 
geringen Beitrag die volle Leistung der ge-
setzlichen Krankenversicherung erhalten.
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Der Betrieb ist insolvent
 
Wenn eine Firma Pleite macht, ist in den Geldbörsen ihrer Be-
schäftigten schon längst Ebbe. Denn unregelmäßige oder aus-
bleibende Gehalts- bzw. Lohnzahlungen gehören fast immer 
zu den Vorboten einer Firmeninsolvenz. Doch die Betroffenen
müssen neben dem Verlust des Arbeitsplatzes nicht auch noch 
ausstehende Gehaltszahlungen für zurückliegende Zeiten in Kauf 
nehmen.
 
Alle, die wegen Zahlungsunfähigkeit des Betriebes den ihnen zu-
stehenden Lohn nicht erhalten haben, haben Anspruch auf In-
solvenzgeld von der Agentur für Arbeit, also auch die geringfügig 
Beschäftigten. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin bezahlt hierfür 
einen kleinen Beitrag an die Minijob-Zentrale.
 
Das Insolvenzgeld sichert den Gehalts- oder Lohnanspruch für 
die letzten dreiMonate des Arbeitsverhältnisses vor Eröffnung
des Insolvenzverfahrens. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag 
aufEröffnungdesInsolvenzverfahrensmangelsMasseabgewie-
sen wird oder – falls ein Insolvenzverfahren mangels Masse of-
fensichtlich nicht in Betracht kommt – wenn die Betriebstätigkeit 
vollständig beendet wird. Gezahlt wird das Insolvenzgeld in Höhe 
des geschuldeten Nettoarbeitsentgelts.
 
Wer bei der Insolvenz seiner Firma nicht zu kurz kommen will, 
der sollte spätestens innerhalb von zwei Monaten zur Agentur für 
Arbeit gehen, um Insolvenzgeld zu beantragen.
Während des Insolvenzverfahrens beträgt die Kündigungsfrist für 
IhrArbeitsverhältnismaximaldreiMonate.
 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit. Sie kön- 
nen sich auch im Internet auf der Homepage der Bundesagentur 
für Arbeit umfangreich informieren: www.arbeitsagentur.de
DortfindenSieunteranderemdasMerkblattunddieAntrags-
vordrucke.
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Kein Beitrag = keine Leistung in der 
Arbeitslosenversicherung
 
Minijobberinnen und Minijobber sind versicherungsfrei in der Ar-
beitslosenversicherung. Es fällt kein Beitrag an. Dafür können Sie 
aber auch kein Arbeitslosengeld erhalten, wenn Sie Ihren Minijob 
verlieren. Auch Kurzarbeitergeld ist eine Leistung der Arbeitslo-
senversicherung, die Sie im Minijob nicht erhalten können.

Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer  
im Privathaushalt
 
Wenn Sie in einem Privathaushalt geringfügig tätig sind, hat dies 
für Sie den Nachteil, dass Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber 
nur einen Beitrag von 5 % zur Rentenversicherung leisten muss. 
Wenn Ihr Beschäftigungsverhältnis ab dem 01.01.20134 begon-
nen hat4, sind Sie in der Rentenversicherung pflichtversichert.
Einen Großteil des Beitrages müssen Sie leider selbst bezahlen: 
13,6 % Ihres Verdienstes werden dafür abgezogen. 23,80 EUR 
sind Ihr Mindestbeitrag bei einem Verdienst von 175 EUR.
 
SiekönnensichvonderVersicherungspflichtbefreienlassen.Da-
mit verzichten Sie aber auf viele Vorteile (s. S. 25). Ob sich dies 
lohnt, erfahren Sie beim Versicherungsamt, von den Versicherte-
nältesten oder anderen Stellen (Adressen im Anhang).

4 Für Beschäftigungsverhältnisse, die vor 2013 aufgenommen wurden, gelten andere Regelungen. Doch auch 
hier ist die volle Rentenversicherung möglich. Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber muss Sie dazu informieren 
oder erkundigen Sie sich bei der Minijob-Zentrale. 

Beachten Sie: 
Auch im Privathaushalt haben Sie  
die gleichen Rechte am Arbeitsplatz  
wie alle anderen Beschäftigten!
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Was muss die Arbeitgeberin bzw. der 
Arbeitgeber im Privathaushalt beachten?
 
Es ist preiswert und bequem, jemanden im Haushalt legal zu be-
schäftigen. Statt 31,38 % müssen nur 14,94 % Abgaben (Stand 
Januar 2023) an die Minijob-Zentrale (Deutsche Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See) als zentrale Einzugsstelle für die 
geringfügigen Beschäftigungen abgeführt werden. Bei einem Ein-
kommen von bis zu 520 EUR geschieht dies über den sogenann-
ten „Haushaltsscheck“. Die Beiträge werden dann entsprechend 
den Lohnangaben einfach vom Konto abgebucht. Alle Arbeitge-
berversicherungen sind damit abgegolten (gesetzliche Unfallver-
sicherung, Lohnfortzahlung).
 
Den Haushaltsscheck erhalten Sie bei der Minijob-Zentrale (Ad-
resse im Anhang). Auch einen Musterarbeitsvertrag können Sie 
dort bekommen. 
 
Für Minijobs in Privathaushalten ermäßigt sich die Einkommen-
steuer auf Antrag um 20 % der Aufwendungen der Arbeitgebe-
rin/desArbeitgebers(max.510EURimJahr).

 

Warnhinweis: 
Unangemeldete Beschäftigung im Privat-
haushalt kann teuer werden: Neben einem 
Bußgeld ist ein Arbeits- oder Wegeunfall 
IhrerHaushaltshilfeeingroßesfinanzielles 
Risiko: Bei Schwarzarbeit muss die Arbeit- 
geberin bzw. der Arbeitgeber der Berufsge- 
nossenschaft die Kosten für einen Arbeits-
unfall erstatten (§ 110 Abs. 1a SGB VII).
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„Midijob“ und „Übergangsbereich“
 
Während die Minijobs allgemein bekannt sind, kennen nur ganz 
wenigedie„Midijobs“,offiziellnenntmansie„Beschäftigungim
Übergangsbereich“. Die Kostenbelastung für die Arbeitnehmerin 
bzw. den Arbeitnehmer ist reduziert und wächst ab 520,01 ganz 
allmählich auf die volle Beitragslast an. Diese ist erreicht bei 2000 
EUR. Erst dann sind die vollen Sozialver sicherungs  beiträge zu be-
zahlen. 
 
Wenn das Monatseinkommen im Übergangsbereich liegt, muss 
die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber die regulären halben Ar-
beitgeberbeiträge abführen.
 
Für Beschäftigte reduzieren sich die Beiträge aber deutlich: Bei 
einem Einkommen von 525 EUR bezahlen Sie selbst fast nichts 
(1,39 EUR). Je mehr Sie verdienen, desto geringer ist die Ersparnis. 
Z. B. zahlen Sie bei einem Verdienst von 900 Euro gut 100 Euro 
(statt rund 212 Euro). Ab 2000 EUR müssen Sie die vollen Abga-
ben bezahlen. Steuern werden allerdings noch zusätzlich berech-
net. Hier kommt es auf Ihre Lohnsteuerklasse an.
 
In der gesetzlichen Krankenversicherung und in der Arbeitslosen-
versicherung bleiben Ihnen im Übergangsbereich alle Leistungen 
erhalten. Die verminderten Rentenversicherungsbeiträge im 
Übergangsbereich schmälern nicht Ihre Rente.
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Vorsicht bei Überschreitung der 
Entgeltgrenze
 
Son der zah lun gen wie Weihn achts geld oder Ur laubs geld wer den 
bei der Er mitt lung des re gel mä ßi gen Mo nats loh nes be rück sich- 
 tigt. Er hal ten Beschäftigte z. B. ei nen Lohn in Hö he der Ge ring-
fü gig keits gren ze und zu sätz lich ein 13. Mo nats ent gelt als Weih- 
nachtsgeld,sokannSozialversicherungspflichteintreten.Sonder- 
zah lun gen wer den aber nur dann an ge rech net, wenn sie ent we-
der ver trag lich ver ein bart oder be triebs üb lich re gel mä ßig ge zahlt 
wer den. Dies ist im mer dann der Fall, wenn gleich ar ti ge Son der-
zah lungen in meh re ren aufeinander folgenden Jah ren ge zahlt 
wer den.
 
Sozialversicherungspflichttrittnichtein,wenneineSonderzahlung
(z. B. Erfolgsbeteiligung oder einmalige Leistungsprämie) nicht 
vertrag lich ver ein bart und auch nicht re gel mä ßig ge zahlt wur de.
 
Zweimal im Jahr darf es „mehr“ sein, z. B. dann, wenn Sie als Krank-
heits ver tre tung un vor her ge se hen ein sprin gen müs sen, dann 
ist die ses Über schrei ten der So zi al ver si che rungs gren zen bis zu 
einem Verdienst von 1040 Euro in diesen Monaten un schäd lich. 
Das Glei che gilt, wenn Sie bei einer zweiten Arbeitgeberin/einem 
Arbeitgeberkurzfristig,d.h.fürmaximaldreiMonate,einzweites
Ar beits ver hält nis ein ge hen.
 
AuchkönnenSiebeiSchwankungenimArbeitsanfallflexibleAr-
beitszeitregelungen (z. B. Gleitzeit- oder Jahreszeitkonten) ver-
einbaren und so genannte „Wertguthabenvereinbarungen“ (z. B.  
Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten) treffen. Hierfür gelten 
sehr spezielle Regelungen. Auskünfte dazu erteilt die Minijob- 
Zentrale.
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Steuer- und somit auch sozialabgabenfrei sind weiter Sachleistun-
gen wie z. B. ein Jobticket und u. U. auch ein Tankgutschein. Viel-
leicht wird Ihnen auch kostenfrei ein E-Bike zur Verfügung gestellt. 
Wichtigist:EsdarfkeinBargeldfließenundesgeltenHöchstgren-
zen. Wenn dies für Sie in Frage kommt, informieren Sie sich am 
besten bei einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater.

Die Einkommensgrenze überschreiten 
und gleichzeitig etwas für die Rente tun – 
wie geht das?
 
Seit vielen Jahren gibt es eine Form der betrieblichen Altersvor-
sorge, die üblicherweise nur bei sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen angewendet wurde – die sog. „Entgeltum-
wandlung“. Bei dieser Anlageform sparen die Beschäftigten So-
zialabgaben und Steuern. Für Minijobberinnen oder Minijobber 
scheint dieses Modell auf den ersten Blick uninteressant zu sein, 
weil für sie Sozialabgaben und Steuern pauschal abgeführt werden. 

Und noch ein Tipp: 
Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber kann 
Ihnen steuer- und sozialversicherungsfrei 
einen Zuschuss zur Unterbringung nicht 
schulpflichtigerKinderineinerKinder- 
tageseinrichtung geben (§ 3, Nr. 33 Ein-
kommensteuergesetz). Diesen Zuschuss 
können Sie auch ohne Probleme über  
die Grenze von 520 EUR hinaus erhalten. 
Es könnte sich also lohnen, mit der Arbeit- 
geberin/dem Arbeitgeber zu verhandeln. 
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Da bei der Entgeltumwandlung das für Sozialabgaben usw. maß-
gebliche Einkommen um den Sparanteil direkt gekürzt wird, kön-
nen Beschäftigte mit Minijob bis zu 260 EUR im Monat für ihre 
Altersvorsorge einsetzen und müssen/können natürlich entspre-
chend mehr arbeiten. Es kommen auf diese Weise wirklich nen-
nenswerte Summen zusammen, die im Alter als monatliche Ren-
te ausgezahlt werden können.

Die Vorteile einer Entgeltumwandlung:
  Mehrarbeit über 520 EUR/Monat ist zulässig, wenn dieser  
 MehrverdienstineinenentsprechendenSparvertragfließt

  Aufbau einer zusätzlichen Alterssicherung
  Das so angesparte Vermögen ist „Hartz-IV-fest“, d.h. wird  

 bei der Berechnung des vorhandenen Vermögens nicht  
 mitgerechnet und ist darüber hinaus pfändungssicher

  Das so angesparte Vermögen kann nicht verfallen und  
 gehört ausschließlich Ihnen

Darüberhinauswurde2018einneuesModellextraeingeführt,um
Geringverdienenden,dienichtvoneinerSteuerersparnisprofitie-
ren können, den Einstieg in die betriebliche Altersversorgung zu 
ermöglichen: Die Arbeitgeberin/Der Arbeitgeber kann vom sog. 
„BAV-Förderbetrag“profitierenundzwischen240und480EURim
Jahr für Sie anlegen. Dafür gibt es dann einen staatlichen Zuschuss.
 
Was ist zu tun? Die Arbeitgeberin/der Arbeitgeber lässt sich vom 
Steuerberatungsbüro oder der Hausbank beraten, welche Form 
der betrieblichen Altersvorsorge gewählt werden soll. Wenn ihr/
ihm dies zu mühsam ist, weil es sich um einen kleinen Betrieb han-
delt, dann dürfen selbstverständlich auch Sie sich z. B. bei Stiftung 
Warentest Finanztest informieren und nach der günstigsten Ge-
sellschaft suchen. Der Abschluss der betrieblichen Altersversiche-
rung muss durch die Arbeitgeberin/den Arbeitgeber erfolgen, die/ 
der dann auch die Beiträge direkt überweisen muss.
 
Und dann? Sie vereinbaren je nach Modell gemeinsam eine Erhö-
hung der Wochenarbeitszeit und der Gegenwert für diese Mehr-
arbeit wird ohne Abzüge in Ihre betriebliche Altersversorgung ein-
gebracht. 



37

Setzen Sie sich durch!
 
Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber ist oft nicht bekannt, 
dass Sie ein Recht auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
etc. haben. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie in einem 
Kleinbetrieb arbeiten. Dann sollten Sie diese Broschüre ggf. an  
die Betriebsleitung weitergeben oder anregen, dass bei der 
Rechtsberatung des Betriebes nachgefragt wird.
 
Ist in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, Personalrat oder eine Mit-
arbeitervertretung vorhanden, wenden Sie sich an sie, um dort 
wegen Ihrer Forderungen Unterstützung zu bekommen.
 
InderPraxiskommtesleidergarnichtsoseltenvor,dassArbeit-
geberinnen und Arbeitgeber verdeckt oder ganz unverhohlen of-
fen mit dem Verlust Ihres Arbeitsplatzes drohen, wenn Sie die in 
dieser Broschüre aufgeführten Minimalrechte aus dem Arbeits-
vertrag fordern.
 
Wenn Sie gute Nerven haben, können Sie auf Ihren Rechten be-
harren. Eine daraufhin erfolgende Kündigung wäre wegen Ver-
stoßes gegen das Maßregelungsverbot (§ 612a BGB) nichtig. Eine 
Arbeitgeberin bzw. ein Arbeitgeber darf nämlich Beschäftigte bei 
einer Maßnahme nicht benachteiligen, weil diese in zulässiger 
Weise ihr Recht ausüben.
 
Wenn Sie aber auf genau diesen Arbeitsplatz angewiesen sind, 
bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als von der Durchsetzung die-
ser Rechte abzusehen, da Ihre Arbeitgeberin bzw. Ihr Arbeitgeber 
nur etwas warten muss, um Sie unter einem (anderen) Vorwand 
zu entlassen.
 
Ist jedoch irgendwann einmal – egal aus welchen Gründen – das 
Arbeitsverhältnis beendet, können Sie nachträglich im Rahmen 
dergesetzlichenVerjährungsfristbzw.imRahmendertariflichgel-
tenden Verfallsfrist rückwirkend alles einfordern, was Ihnen trotz 
gesetzlicherbzw.tariflicherVorschriftennichtgewährtwordenist. 
 



38

Findet für Sie kein Tarifvertrag Anwendung, gilt die gesetzliche 
Verjährung von drei Jahren, d. h. Sie können noch bis zum 
31.12.2023 Forderungen aus dem Jahr 2020 geltend machen. An-
sprüche aus dem Jahr 2023 verjähren erst nach dem 31.12.2026.
 
Notieren Sie genau, wann Sie wegen einer Erkrankung nicht ar-
beitsfähig waren oder für welche gesetzlichen Feiertage Sie keine 
Lohnfortzahlung erhielten. 
 
Zum Thema Urlaub hat es erst Ende 2022 ein wichtiges Urteil ge-
geben. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 20.12.2022 ent-
schieden,dassMitarbeitende rechtzeitigaufResturlaubsansprü-
che hingewiesen und aufgefordert werden müssen, Ferien zu 
machen. Eine dreijährige Verjährungsfrist beginne „erst am Ende 
des Kalenderjahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallsfristen 
belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien 
Stücken nicht genommen hat“, erklärte das Gericht (Az.: 9 AZR 
266/20).
 
Können Sie bis zur Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses den 
bezahlten Urlaub nicht oder nicht vollständig nehmen, haben Sie 
einenfinanziellenAbgeltungsanspruch.
 
Findet für Sie ein Tarifvertrag Anwendung, können Sie Ihre An-
sprüche rückwirkend nur im Rahmen der tarifvertraglichen Ver-
fallsfristen geltend machen, die u.U. nur wenige Monate betragen. 
Informieren Sie sich bei der für Sie zuständigen Gewerkschaft.
 
Listen Sie alle Ihre Forderungen detailliert auf und machen Sie 
diese gegenüber Ihrer Arbeitgeberin bzw. Ihrem Arbeitgeber 
schriftlich geltend. Vergessen Sie dabei aber nicht zu prüfen, ob 
die gesetzlichebzw. tariflicheKündigungsfrist eingehaltenwur-
de, möglicherweise steht Ihnen noch weiterer Lohn bzw. weiteres 
Gehalt zu.
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Die Einhaltung des Mindestlohns wird durch die „Zollverwaltung, 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ kontrolliert. Bei Fragen können 
Sie sich an Ihr Hauptzollamt oder an die Mindestlohn-Hotline des 
Bundesarbeitsministeriums wenden (Adressen im Anhang).
 
Von der Zollverwaltung kann allerdings nur der ganze Betrieb 
überprüft werden. Ihren persönlichen Anspruch auf Mindestlohn 
müssen Sie selbst – ebenso wie Ihre anderen Ansprüche auch – 
geltend machen. Für den Mindestlohn gelten aber keine arbeits- 
oder tarifvertraglichen Ausschlussfristen. Er ist nicht „verwirkbar“.  
Sie müssen ihn nur vor Ablauf der Verjährung einfordern.
 
Werden Ihre Forderungen nicht erfüllt, können Sie beim Arbeits-
gericht Klage einreichen. Sie brauchen dafür keine anwaltliche 
Unterstützung. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Klage formulie-
ren sollen, hilft Ihnen die Rechtsantragsstelle des Arbeitsgerichts 
gebührenfrei.
 
Sie brauchen keine Bedenken zu haben, Ihre Forderungen ge-
richtlich durchzusetzen. Wenn Sie die in dieser Broschüre auf-
geführten Minimalrechte einklagen, gehen Sie praktisch kein 
Kostenrisiko ein. Selbst wenn Sie möglicherweise in dem einen 
oder anderen Punkt verlieren, sind die Gerichtskosten nur gering. 
Die gegnerische Anwältin bzw. Anwalt müssen Sie in der ersten 
Instanz nie bezahlen, denn dies muss immer die Auftraggeberin 
bzw. der Auftraggeber – gleichgültig, wer den Prozess gewinnt 
oder verliert. Ein Kostenrisiko bezüglich eines Anwaltshonorars 
gehen Sie also nur ein, wenn Sie selbst eine Anwältin bzw. einen 
Anwalt beauftragen, es sei denn, Sie haben eine Rechtsschutz-
versicherung, die auch die Kosten des Arbeitsgerichtsverfahrens 
trägt.
 
Sollten Sie Mitglied einer Gewerkschaft sein, wird von dort die 
Rechtsvertretung übernommen.
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Hilfreiche Adressen
 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zeigen auf kommunaler Ebene Benachteiligun- 
gen von Frauenund strukturelleDefizite auf, entwickeln Lösungsmöglichkeitenund
wirken darauf hin, dass in allen Le bensbereichen der Auftrag des Grundgesetzes 
„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ erfüllt wird. Sie leisten vor Ort einen ent-
scheidenden Beitrag zum Aufbau nachhaltiger gleichstellungspolitischer Strukturen in 
Deutschland.
 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten werden für die Bürgerinnen und Bürger 
(extern)undinnerhalbderVerwaltungfürdieMitarbeitendentätig.

Beispiele für interne Tätigkeiten:
 Beratung der Verwaltungsleitung in Gleichstellungsfragen
 EinbringenderfrauenpolitischenExpertiseinGremien,umdieGleichstellungs-

 politik der Stadt bzw. des Landkreises weiter zu entwickeln
 Mitwirkung in Personalangelegenheiten
 Beratung von und Fortbildung für Beschäftigte

BeispielefürexterneTätigkeiten:
  Kooperation und Vernetzung für mehr Gleichberechtigung und Geschlechter-

 gerechtigkeit
  Zusammenarbeit und Unterstützung von Freiburger Fraueneinrichtungen, 

 Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen etc. mit dem Ziel die Situation von  
 Frauen weiter zu verbessern

  Informations-, Beratungs- und Kulturangebote für die Bürgerinnen und Bürger 
 vor Ort in frauenpolitischen Angelegenheiten

  Initiierung von Projekten und Fachveranstaltungen
  Vernetzung auf Bundes- und Landesebene

Stelle zur Gleichberechtigung der Frau,
Stadt Freiburg
Simone Thomas
Stadt Freiburg
Rathausplatz 2–4, 79098 Freiburg i. Br.
Telefon: 0761 201-1700
E-Mail: frauenbeauftragte@stadt.freiburg.de
Internet: www.freiburg.de/frauenbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte für den 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Heike Gutmann
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Stadtstraße 2, 79104 Freiburg i. Br.
Telefon: 0761 2187-8250 
E-Mail: gleichstellung@lkbh.de
Internet: www.breisgau-hochschwarzwald.de
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Gleichstellungsbeauftragte für den 
Landkreis Emmendingen
Yvonne Baum
Landratsamt Emmendingen
Haus am Festplatz
Schwarzwaldstraße 4, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 451-1025
E-Mail: gleichstellung@landkreis-
emmendingen.de
Internet: www.landkreis-emmendingen.de/
gleichstellung

Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen, Stadt Emmendingen
Katharina Katt
Stadt Emmendingen
Landvogtei 10, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 452-1042
E-Mail: k.katt@emmendingen.de
Internet: www.emmendingen.de 

Kontaktstelle Frau und Beruf 

Die Kontaktstelle bietet Frauen aus der 
Region Freiburg – Südlicher Oberrhein 
individuelleBeratungzuallenberuflichen
Fragen,vonderberuflichenOrientierung
über den Wiedereinstieg bis zur beruf-
lichen Weiterentwicklung – vor allem, 
wenn Sie mehr als einen 520 Euro-Job 
wollen.

Beratungstermine in Freiburg
Frauen aus Freiburg und den Landkrei-
sen Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen können zu einem persön-
lichen Beratungstermin in das Büro der 
Kontaktstelle Frau und Beruf im Rathaus 
der Stadt Freiburg kommen.

Beratungstermine vor Ort in den 
Landkreisen Breisgau-Hochschwarz-
wald und Emmendingen
Die Kontaktstelle bietet außerdem 
Beratungstermine vor Ort in Emmen-
dingen, Waldkirch, Breisach, Müllheim 
und Titisee-Neustadt an. Die aktuellen 
TerminefindenSieaufderHomepage
der Kontaktstelle Frau und Beruf.

Die Beratung ist vertraulich und neutral. 

Die Anmeldung für einen Beratungster-
min erfolgt über die Website. 

Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – 
Südlicher Oberrhein
Rathausplatz 2–4, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 201-1731 
E-Mail: frau_und_beruf @stadt.freiburg.de
Internet: www.frauundberuf-bw.de/freiburg

http://www.landkreis-emmendingen.de/gleichstellung
http://www.landkreis-emmendingen.de/gleichstellung
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Agentur für Arbeit

Agentur für Arbeit Freiburg
Lehener Straße 77, 79106 Freiburg
Telefon 0800 45555-00 
E-Mail: freiburg@arbeitsagentur.de
Internet: www.arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Freiburg
Geschäftsstelle Emmendingen
Dammweg 2/1, 79312 Emmendingen
Telefon: siehe Agentur für Arbeit Freiburg
E-Mail: emmendingen@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Freiburg
Geschäftsstelle Müllheim
Unterer Brühl 4, 79379 Müllheim
Telefon: siehe Agentur für Arbeit Freiburg
E-Mail: muellheim@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Freiburg
Geschäftsstelle Titisee-Neustadt
Scheuerlenstraße 8, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon: siehe Agentur für Arbeit Freiburg
E-Mail: titisee-neustadt@arbeitsagentur.de

Agentur für Arbeit Freiburg
Geschäftsstelle Waldkirch
Damenstraße 21, 79183 Waldkirch
Telefon: siehe Agentur für Arbeit Freiburg
E-Mail: waldkirch@arbeitsagentur.de

Arbeitsgericht 

Arbeitsgericht Freiburg
Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg
Telefon: 0761 7080-201 
E-Mail: poststelle@arbgfreiburg.justiz.bwl.de 

Wichtig: Klagen, Verfahrensanträge oder Schrift-
sätze in Gerichtsverfahren können per E-Mail 
nicht rechtswirksam eingereicht werden.

Arbeitsschutz

Der Arbeitsschutz sorgt für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz. Durch die 
SchaffungunddenErhaltsichererund
menschengerechter Arbeitsbedingungen 
schützt er Beschäftigte vor Gefahren und 
Gesundheitsrisiken. Beschäftigte, die sich 
über unzureichenden Arbeitsschutz an ihrem 
Arbeitsplatz beschweren wollen, können sich 
an die Gewerbeaufsicht wenden. 

Stadt Freiburg
Umweltschutzamt 
(zuständig für Gewerbeaufsicht)
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg
Telefon: 0761 201-6101 
E-Mail: umweltschutzamt@stadt.freiburg.de
Internet: www.freiburg.de

Landkreis Emmendingen
Amt für Gewerbeaufsicht
Bahnhofstraße 2–4, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 451-5201
E-Mail: gia@landkreis-emmendingen.de
Internet: www.landkreis-emmendingen.de

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Gewerbeaufsicht
Stadtstraße 3, 79104 Freiburg
Telefon: 0761 2187-4500 
E-Mail: gewerbeaufsicht@lkbh.de
Internet: www.breisgau-hochschwarzwald.de

Regierungspräsidium Freiburg
Fachgruppe Mutterschutz
Die Fachgruppe Mutterschutz berät Arbeit-
geberinnen/Arbeitgeber, schwangere und 
stillende Frauen zu den Vorschriften des 
Mutterschutzgesetzes
Schwendistraße 12, 79102 Freiburg 
Telefon: 0761 208-2000
E-Mail: mutterschutz@rpf.bwl.de
Internet: www.rp.baden-wuerttemberg.de
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Integrationsamt
Das Integrationsamt bietet erwerbstätigen 
schwerbehinderten Menschen und Arbeitge-
benden ein vielfältiges Beratungs- und Unter-
stützungsangebot. In Baden-Württemberg ist 
das Integrationsamt angesiedelt beim:

Kommunalverband für Jugend und Soziales  
Baden-Württemberg
Kaiser-Joseph-Straße 170, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 2719-0
E-Mail: über Kontakt-Formular auf der 
Website
Internet: www.kvjs.de

Finanzämter

Finanzamt Freiburg-Stadt
Sautierstraße 24, 79104 Freiburg
Postanschrift: Finanzamt Freiburg-Stadt, 
79079 Freiburg
Telefon: 0761 204-0 
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/
fa_freiburgstadt

Finanzamt Freiburg-Land
Stefan-Meier-Straße 133, 79104 Freiburg
Postanschrift: Finanzamt Freiburg-Land, 
79095 Freiburg
Telefon: 0761 204-0
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/
fa_freiburgland

Außenstelle Titisee-Neustadt
Goethestraße 5, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon: 07651 203-0 
E-Mail: siehe Finanzamt Freiburg-Land 
Internet: siehe Finanzamt Freiburg-Land 

Finanzamt Emmendingen
Bahnhofstraße 1–3, 79312 Emmendingen
Postanschrift: 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 450-0 
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website 
Internet: https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/
fa_emmendingen

Finanzamt Müllheim
Goethestraße 11, 79379 Müllheim
Telefon: 07631 189-0 
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website 
Internet: https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/
fa_muellheim

Gewerkschaften

ver.di – Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft
Die Gewerkschaft ver.di ist zuständig für 
Beschäftigte aus den unterschiedlichsten 
Branchen, z. B. auch dem Einzelhandel.  
Wenn Sie nicht genau wissen, ob ver.di die 
für Sie zuständige Gewerkschaft ist, rufen  
Sie einfach an und erkundigen Sie sich. 
Bezirk Südbaden Schwarzwald
Friedrichstraße 41-43, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 2855-0
E-Mail: service.bawue@verdi.de
Internet: www.suedbadenschwarzwald.verdi.de

https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_freiburgstadt
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_freiburgstadt
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_freiburgland
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_freiburgland
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_emmendingen
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_emmendingen
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_muellheim
https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/fa_muellheim
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IG Bauen-Agrar-Umwelt (BAU)
Die IG Bauen-Agrar-Umwelt ist zuständig für 
Beschäftigte aus den Bereichen Bauen, Gar-
tenbau, Landwirtschaft, Naturschutz etc. Sie 
ist auch zuständig für Gebäudereinigerinnen.
Bezirksverband Südbaden
Friedrichstraße 41–43, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 273029 
E-Mail: freiburg@igbau.de
Internet: www.igbau.de/Bezirksverband- 
Suedbaden.de

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gast- 
stätten ist zuständig für Beschäftigte aus  
dem Gastgewerbe, der Backwaren-, der  
Getränke-, Süßwarenindustrie, dem Bäcker- 
und Fleischerhandwerk etc.
Region Schwarzwald-Hochrhein
Friedrichstraße 41–43, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 273051-0
E-Mail: region.schwarzwald-hochrhein@ngg.net
Internet: www.ngg.net

IG Metall
Die IG Metall vertritt die Rechte von  
Beschäftigten aus den Branchen Metall, 
Elektro,Eisen,Stahl,Textil,Bekleidung,Holz,
Kunststoff,Handwerk,Dienstleistungen,
Informationstechnologie.
IG Metall Freiburg 
Friedrichstraße 41–43, 79098 Freiburg
Telefon:  0761 20738-0 
E-Mail: freiburg@igmetall.de 
Internet: www.freiburg.igm.de

Verzeichnis Tarifverträge

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)
Ein Verzeichnis der für allgemein verbindlich 
erklärten Tarifverträge kann auf der Home-
page des BMAS recherchiert werden: 
Internet: www.bmas.de/DE/Themen/ 
Arbeitsrecht/Tarifvertraege/ 
allgemeinverbindliche-tarifvertraege.html

Jobcenter

Anlaufstelle für Bezieherinnen und Bezieher 
von Bürgergeld

Jobcenter Freiburg
Lehener Straße 77, 79106 Freiburg
Telefon: 0761 2710-721 
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: www.jobcenter-freiburg.de

Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
Hauptgeschäftsstelle in der Agentur für 
Arbeit Freiburg
Lehener Straße 77, 79106 Freiburg
Telefon: 0761 20269-100 
E-Mail: jobcenter-breisgau-hochschwarz-
wald@jobcenter-ge.de  
Internet: https://jobcenter-breisgau-hoch-
schwarzwald.de/
Zuständig für Umland Freiburg, Bad Krozingen, 
Hexental, Schneckental, Dreisamtal

Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
Geschäftsstelle Breisach
Europaplatz 1, 79206 Breisach
Telefon: 0761 20269-311 
E-Mail: jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.
breisach@jobcenter-ge.de
Zuständig für Breisach mit Ortsteilen und die 
Kaiserstuhlgemeinden

www.igbau.de/Bezirksverband-Suedbaden.de
www.igbau.de/Bezirksverband-Suedbaden.de
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/allgemeinverbindliche-tarifvertraege.html
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/allgemeinverbindliche-tarifvertraege.html
www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/allgemeinverbindliche-tarifvertraege.html
https://jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.de/
https://jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.de/
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Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
Geschäftsstelle Müllheim
Werderstraße 34, 79379 Müllheim
Telefon: 07631 74799-100 
E-Mail: jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.
muellheim@jobcenter-ge.de 
Zuständig für Müllheim, Neuenburg und die 
Gemeinden im Markgräflerland

Jobcenter Breisgau-Hochschwarzwald 
Geschäftsstelle Titisee-Neustadt
Titiseestraße 17, 79822 Titisee-Neustadt
Telefon: 07651 93696-0
E-Mail: jobcenter-breisgau-hochschwarzwald.
titisee-neustadt@jobcenter-ge.de  
Zuständig für die Gemeinden im Hochschwarz-
wald

Jobcenter Landkreis Emmendingen
Freiburger Straße 20, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 9115-303 
E-Mail: jobcenter-landkreis-emmendingen@
jobcenter-ge.de

Informationen zum 
Mindestlohn

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)
Mindestlohnhotline des BMAS: 030 60280028
Internet: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/
Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn.html

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
www.dgb.de/schwerpunkt/mindestlohn

Generalzolldirektion
Zentrale Auskunft
Postfach 100761, 01077 Dresden
Anfragen von Privatpersonen
Zentrale Auskunft
Telefon: 0228 303-26020 
E-Mail: info.privat@zoll.de

Mutterschaftsgeld für 
Minijobberinnen

Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
Mutterschaftsgeldstelle 
Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn
Telefon: 0228 619-0
E-Mail: poststelle@bas.bund.de 
Internet: www.bundesamtsozialesicherung.de

Versicherungen

Minijob-Zentrale 
Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See
Die Minijob-Zentrale ist deutschlandweit die 
zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle 
Minijobs und bietet zusätzlich zahlreiche In-
formationen für Minijobberinnen/Minijobber. 
Telefon: 0355 2902-70799
E-Mail: minijob@minijob-zentrale.de
Internet: www.minijob-zentrale.de

AOK – Allgemeine Ortskrankenkasse
Bezirksdirektion Südlicher Oberrhein
Fahnenbergplatz 6, 79098 Freiburg
Telefon: 0711 76161923
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: www.bw.aok.de

Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand
Internet: www.dguv.de

Unfallkasse Baden-Württemberg
Augsburger Straße 700, 70329 Stuttgart

Unfallkasse Baden-Württemberg
Service-Center Karlsruhe
Waldhornplatz 1, 76131 Karlsruhe 
Telefon: 0711 9321-0 
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: www.ukbw.de

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/Mindestlohn/mindestlohn.html


46

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg
Regionalzentrum Freiburg 
Heinrich-von-Stephan-Straße 3, 
79100 Freiburg
Telefon: 0761 20707-0
E-Mail: regio.fr@drv-bw.de
Internet: www.deutsche-rentenversicherung.de
Zuständig für Stadt Freiburg, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald und Landkreis 
Emmendingen

Deutsche Rentenversicherung – 
Sprechstunde in Emmendingen
Die Deutsche Rentenversicherung bietet 
im Rathaus Emmendingen (Landvogtei 10) 
einmal im Monat eine Sprechstunde an.  
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Telefon: 0761 20707-0
E-Mail: regio.fr@drv-bw.de 

Versichertenälteste – ehrenamtliche Hilfe
Von diesen erhalten Sie kostenlose Auskünfte 
und Tipps zu vielen Rentenangelegenheiten. 
Weitere Informationen beim Regionalzen-
trum Freiburg der Deutschen Rentenversi-
cherung. 

Versicherungsämter
Versicherungsämter helfen kostenlos 
beim Beantragen von Leistungen aus der 
Sozialversicherung und beim Ausfüllen von 
Formularen und leiten diese auch an die 
zuständige Stelle weiter. Außerdem erteilen 
Sie Ihnen allgemeine Auskünfte zu Fragen der 
Sozialversicherung:

Rentenbüro Stadt Freiburg
Bürgerservicezentrum (BSZ) im Rathaus im 
Stühlinger
Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg
Telefon: 0761 201-0 
E-Mail: buergerservice@stadt.freiburg.de 
Internet: www.freiburg.de

Verbraucherzentrale

Beratungsstelle Freiburg
Kaiser-Joseph-Straße 271, 79098 Freiburg
Telefon: 0711 669110
E-Mail: über Kontaktformular auf der Website
Internet: www.verbraucherzentrale-bawue.de
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Anhang
 
Nachweisgesetz in der Fassung vom 
20.07.2022 (Auszüge)

§ 2 Nachweispflicht 
 (1) Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses 
innerhalb der Fristen des Satzes 4 schriftlich 
niederzulegen, die Niederschrift zu unter-
zeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhän-
digen. In die Niederschrift sind mindestens 
aufzunehmen: 
1. der Name und die Anschrift der Vertrags-
 parteien, 
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsver- 
 hältnisses, 
3.  bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das  
 Enddatum oder die vorhersehbare Dauer  
 des Arbeitsverhältnisses, 
4.  der Arbeitsort oder, falls der Arbeitneh-
 mer nicht nur an einem bestimmten   
 Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis 
  darauf, daß der Arbeitnehmer an ver- 
 schiedenen Orten beschäftigt werden   
 oder seinen Arbeitsort frei wählen kann,
5.  eine kurze Charakterisierung oder Be- 
 schreibung der vom Arbeitnehmer zu   
 leistenden Tätigkeit, 
6.  sofern vereinbart, die Dauer der Probe- 
 zeit, 
7.  die Zusammensetzung und die Höhe des  
 Arbeitsentgelts einschließlich der Vergü- 
 tung von Überstunden, der Zuschläg, der 
 Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen  
 sowie anderer Bestandteile des Arbeits-  
 entgelts, die jeweils getrennt anzugeben  
 sind, und deren Fälligkeit sowie die Art  
 der Auszahlung, 
8.  die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte   
 Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei   
 vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsys- 
 tem, der Schichtrhythmus und Vorausset- 
 zungen für Schichtänderungen, 

9. bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit-  
 und Befristungsgesetzes: a) die Vereinba- 
 rung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits 
 leistung entsprechend dem Arbeitsanfall  
 zu erbringen hat, b) die Zahl der mindes- 
 tens zu vergütenden Stunden, c) der   
 Zeitrahmen, bestimmt durch Referenz- 
 tage und Referenzstunden, der für die  
 Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt  
 ist, und d) die Frist, innerhalb derer der  
 Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im  
 Voraus mitzuteilen hat
10. sofern vereinbart, die Möglichkeit der   
 Anordnung von Überstunden und deren  
 Voraussetzungen, 
11. die Dauer des jährlichen Erholungsur- 
 laubs, 
12. ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeit-
 geber bereitgestellte Fortbildung, 
13. wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer  
 eine betriebliche Altersversorgung über  
 einen Versorgungsträger zusagt, der 
 Name und die Anschrift dieses Versor-  
 gungsträgers;dieNachweispflichtentfällt, 
 wenn der Versorgungsträger zu dieser  
 Informationverpflichtetist,
14. das bei der Kündigung des Arbeitsverhält- 
 nisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
 einzuhaltende Verfahren, mindestens das  
 Schriftformerfordernis und die Fristen  
 für die Kündigung des Arbeitsverhält- 
 nisses, sowie die Frist zur Erhebung einer  
 Kündigungsschutzklage; § 7 des Kündi- 
 gungsschutzgesetzes ist auch bei einem  
 nicht ordnungsgemäßen Nachweis der  
 Frist zur Erhebung einer Kündigungs- 
 schutzklage anzuwenden, 
15. ein in allgemeiner Form gehaltener   
 Hinweis auf die auf das Arbeitsverhältnis  
 anwendbaren Tarifverträge, Betriebs-  
 oder Dienstvereinbarungen sowie Rege- 
 lungen paritätisch besetzter Kommis- 
 sionen, die auf der Grundlage kirchlichen  
 Rechts Arbeitsbedingungen für den Be- 
 reich kirchlicher Arbeitgeber festlegen. 
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Der Nachweis der wesentlichen Vertrags-
bedingungen in elektronischer Form ist 
ausgeschlossen. Dem Arbeitnehmer ist die 
Niederschrift mit den Angaben nach Satz 2 
Nummer 1, 7 und 8 spätestens am ersten Tag 
der Arbeitsleistung, die Niederschrift mit den 
Angaben nach Satz 2 Nummer 2 bis 6, 9 und 
10 spätestens am siebten Kalendertag nach 
dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhält-
nisses und die Niederschrift mit den übrigen 
Angaben nach Satz 2 spätestens einen Monat 
nach dem vereinbarten Beginn des Arbeits-
verhältnisses auszuhändigen. 

Bundesurlaubsgesetz in der Fassung 
vom 20.04.2013 (Auszüge)
 
§ 1 Urlaubsanspruch
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalen-
derjahr Anspruch auf bezahlten Erho-
lungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindes-
tens 24 Werktage.

§ 5 Teilurlaub
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahres- 
urlaubs für jeden vollen Monat des Be-
stehens des Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer 
a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die  
 er wegen Nichterfüllung der Wartezeit  
 in diesem Kalenderjahr keinen vollen  
 Urlaubsanspruch erwirbt;
b)  wenn er vor erfüllter Wartezeit aus   
 dem Arbeitsverhältnis ausscheidet;
c)  wenn er nach erfüllter Wartezeit in   
 der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs  
 aus dem Arbeitsverhältnis aus- 
 scheidet.

Entgeltfortzahlungsgesetz in der 
Fassung vom 22.11.2019 (Auszüge)

§ 2 Entgeltzahlungen an Feiertagen
Für die Arbeitszeit, die infolge eines 
gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne 
den Arbeitsausfall erhalten hätte. (...)

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall
Wird ein Ar beit neh mer durch Ar beits-
un fä hig keit in fol ge Krank heit an sei ner 
Ar beits lei stung ver hin dert, oh ne dass ihn 
einVerschuldentrifft,sohaterAnspruch
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
durch den Arbeitgeber für die Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von 
sechs Wochen. (...) Als un ver schul de te 
Ar beits un fä hig keit im Sin ne des Abs. 1  
gilt auch ei ne Ar beits ver hin de rung, 
die in fol ge ei ner nicht rechts wid ri gen 
Ste ri li sa tion oder ei nes nicht rechts wid-
ri gen Ab bruchs der Schwan ger schaft 
ein tritt. Dassel be gilt für ei nen Ab bruch 
der Schwan ger schaft, wenn die Schwan-
ger schaft in ner halb von zwölf Wo chen 
nach der Emp fäng nis durch ei nen Arzt 
ab ge bro chen wird, die schwan ge re Frau 
den Ab bruch ver langt und dem Arzt 
durch ei ne Be schei ni gung nach ge wie sen 
hat, dass sie sich mindestens drei Ta ge 
vordemEingriffvoneineranerkannten
Be ra tungs stel le hat be ra ten las sen.
Der Anspruch (...) entsteht nach vier-
wöchiger ununterbrochener Dauer des 
Arbeitsverhältnisses.

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden 
Arbeitsentgelts
Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Zeit-
raum ist dem Arbeitnehmer das ihm bei 
der für ihn maßgebenden regelmäßigen 
Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt 
fortzuzahlen.
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§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten
DerArbeitnehmeristverpflichtet,dem
Ar beit ge ber die Arbeits un fä hig keit und 
de ren vor aus sicht li che Dau er unverzüg-
lich mit zu tei len. Dau ert die Ar beits un-
fä hig keit länger als drei Ka len der ta ge, 
hat der Ar beit neh mer ei ne ärzt li che 
Be schei ni gung über das Be ste hen der 
Arbeitsunfähig keit so wie de ren vor aus-
sicht li che Dau er späte stens an dem dar-
auffolgendenArbeitstagvorzulegen.Der
Ar beit ge ber ist be rech tigt, die Vor la ge 
der ärzt li chen Be schei ni gung frü her zu 
ver lan gen. Dau ert die Arbeitsunfähig keit 
län ger als in der Be schei ni gung angege-
ben,istderArbeitnehmerverpflichtet,
ei ne neue ärzt li che Be schei ni gung vor zu-
legen.(...) 

§ 9 Maßnahmen der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation
Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 
8 gelten entsprechend für die Arbeitsver-
hinderung infolge einer Maßnahme der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion, die ein Träger der gesetzlichen 
Renten-, Kranken- oder Unfallversiche-
rung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein 
sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt 
hat und die in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion durchgeführt wird. Ist der Arbeitneh-
mer nicht Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert, 
gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 ent- 
sprechend, wenn eine Maßnahme der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion ärztlich verordnet worden ist und 
in einer Einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation oder einer 
vergleichbaren Einrichtung durchge- 
führt wird.

Teilzeit- und Befristungsgesetz in der 
Fassung vom 20.07.2022 (Auszüge)

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers 
(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitneh-
mer, dessen regelmäßige Wochenar-
beitszeit kürzer ist als die eines vergleich-
baren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers. (...)
(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein 
Arbeitnehmer, der eine geringfügige 
Beschäftigungnach§ 8Abs. 1Nr. 1des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt. 

§ 4 Verbot der Diskriminierung 
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitneh- 
mer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht 
schlechter behandelt werden als ein 
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer, es sei denn, dass sach- 
liche Gründe eine unterschiedliche 
Behandlung rechtfertigen. Einem 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist 
Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare 
geldwerte Leistung mindestens in dem 
Umfang zu gewähren, der dem Anteil 
seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines 
vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers entspricht. 

§ 12 Arbeit auf Abruf 
(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer kön- 
nen vereinbaren, dass der Arbeitnehmer 
seine Arbeitsleistung entsprechend dem 
Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf 
Abruf). Die Vereinbarung muss eine 
bestimmte Dauer der wöchentlichen und 
täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die 
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit 
nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit 
von 20 Stunden als vereinbart. Wenn  
die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht 
festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die 
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Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
jeweils für mindestens drei aufeinander 
folgende Stunden in Anspruch zu 
nehmen. 
(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine 
Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der 
Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der 
wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich 
abrufen. Ist für die Dauer der wöchentli-
chen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 
eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf 
der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent 
der wöchentlichen Arbeitszeit weniger 
abrufen. 
(3)DerArbeitgeberistverpflichtet,den
Zeitrahmen, bestimmt durch Referenz-
stunden und Referenztage, festzulegen, 
indemaufseineAufforderunghinArbeit
stattfindenkann.DerArbeitnehmerist
nurzurArbeitsleistungverpflichtet,
wenn der Arbeitgeber ihm die Lage 
seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier 
Tage im Voraus mitteilt und die Arbeits-
leistung im Zeitrahmen nach Satz 1 zu 
erfolgen hat. 
(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall ist die maßgeben-
de regelmäßige Arbeitszeit im Sinne von 
§ 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsge-
setzes die durchschnittliche Arbeitszeit 
der letzten drei Monate vor Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). 
Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit keine drei Monate 
bestanden, ist der Berechnung des 
Entgeltfortzahlungsanspruchs die 
durchschnittliche Arbeitszeit dieses 

kürzeren Zeitraums zugrunde zu legen. 
Zeiten von Kurzarbeit, unverschuldeter 
Arbeitsversäumnis, Arbeitsausfällen und 
Urlaub im Referenzzeitraum bleiben 
außer Betracht. Für den Arbeitnehmer 
günstigere Regelungen zur Berechnung 
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
findenAnwendung.
(5) Für die Berechnung der Entgeltzah-
lung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes gilt Absatz 4 
entsprechend. 
(6) Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 
und von der Vorankündigungsfrist nach 
Absatz 3 Satz 2 auch zuungunsten des 
Arbeitnehmers abgewichen werden, 
wenn der Tarifvertrag Regelungen über 
die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit 
und die Vorankündigungsfrist vorsieht. 
Im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht tarifgebun-
dene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
AnwendungdertariflichenRegelungen
über die Arbeit auf Abruf vereinbaren. 
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Kontaktstelle  
Freiburg - Südlicher Oberrhein

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Freiburg – Südlicher wird im Rahmen des Landesprogramms Kontaktstellen Frau und Beruf 
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Weitere Förderinnen/Förderer sind: 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Emmendingen, IHK Südlicher Oberrhein und Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co. KG. Trägerin ist die Stadt Freiburg.
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